
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.
Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 07.03.2023, Az. 142-SF-So/OA-NW21, liegt bei der 
Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 
87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch die Betroffene auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

gez.: Michael Sontheim 48

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Vollzug der Wassergesetze;
Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „Am Schei-
benbach“ in den Scheibenbach
Antragsteller: Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 27.02.2023 (AZ: 
SG 22.3-641/5N-023/22) dem Antragsteller, die wasserrechtliche 
Erlaubnis nach § 15 WHG zur Einleitung von Niederschlagswasser 
aus dem Baugebiet „Am Scheibenbach“ in den Scheibenbach erteilt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,
Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klageverfahrens (Ausgangsbescheid mit Datum) bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und dieser 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-  Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

-  Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

gez.: Sebastian Lipp

Die genehmigten Planunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung 
Blaichach, Bauverwaltung Zimmer 6, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach, in 
der Zeit vom 

22.03.2023 bis einschließlich 24.04.2023

während der Dienststunden eingesehen werden. 

Hinweise:
Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann bis zum Ende der Rechts-
behelfsfrist von den Betroffenen und den Einwendungsführern der 
wasser rechtliche Bescheid schriftlich angefordert werden. 
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 18. und 19. März 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 18. und 19. März 2023 unter 
Telefon 08321/87692. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 18. März 2023: Alpenland-Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610
am 19. März 2023: Stadt-Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524
und Vallis-Apotheke, Oberstdorf, Poststraße 10, 
Telefon 08322/940700

Oberstaufen:
am 18. März 2023: Propstei-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730
am 19. März 2023: Raphael-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 19. März 2023: Schloss-Apotheke, Sulzberg, 
Bahnhofstraße 2, Telefon 08376/97320

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 18. März 2023: Rottach-Apotheke im Cambomed, 
Rottachstraße 71 – 73, Telefon 0831/592020
am 19. März 2023: Sonnen-Apotheke, 
Bahnhofstraße 17, Telefon 0831/22749

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!
 

Öffentliche Zustellung

Sonthofen 07.03.2023, Az.: 142-SF-So/OA-NW21, Landkreis Bürger-
service, Herr Sontheim, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen,  
Zi. E.05, Telefon 08321/612-900, Telefax 08321/612-350, E-Mail: 
buerger service@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Nicole 
Winkler, geb.: 24.10.2001 in Immenstadt i. Allg., zuletzt wohnhaft 
in Weidachstraße 21, 87541 Bad Hindelang, Fahrgestellnummer:  
JM4BP6HEA01165149, amtl. Kennz.: OA-NW21

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 
07.03.2023, Az. 142-SF-So/OA-NW21, gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. 
m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG
Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 

Nach Ende der Auslegungsfrist gilt die Entscheidung den Betroffenen und 
Einwendungsführern als zugestellt.

Blaichach, 06.03.2023

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 49

Bekanntmachung der Stadt Sonthofen 

Vollzug der Wassergesetze;
Einleitung von Niederschlagswasser aus Verkehrsanlagen im Bereich 
Goethestraße in das Grundwasser
Antragsteller: Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen 

I.   Der Antragsteller beantragt im Rahmen der Einleitung von Nieder-
schlagswasser aus Verkehrsanlagen im Bereich Goethestraße die wasser-
rechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser.

II.  Das Vorhaben wird bekanntgemacht mit dem Hinweis, dass

1.  die Pläne für die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.03.2023 
bis zum 24.04.2023 in der Stadtverwaltung Sonthofen, Rathausplatz 1,  
87527 Sonthofen an der Bürgertheke im Erdgeschoss während der 
allgemeinen Dienststunden, zur öffentlichen Einsicht ausliegen, 

2.  die Antragsunterlagen auch unter https://www.oberallgaeu.org/land-
kreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen 
heruntergeladen werden können und

3.  jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Sonthofen oder beim Landratsamt Oberallgäu 
Einwendungen gegen den Plan erheben kann,

4.  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne 
ihn verhandelt werden kann und verspätete Einwendungen bei der 
Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben können,

5. a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erör-
terungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt 
werden können,

b)  die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Sonthofen, 08.03.2023

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 50

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung
Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.03.2023 (Bpl.Nr. 
0137/23) das Anbringen von Werbeanlagen an der Fassade Schloßstraße 2  
in Sonthofen (Fl.Nr. 175), Gemarkung Sonthofen, bauaufsichtlich geneh-
migt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 1123 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Stefan Imhof

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, eingesehen 
werden.

Stefan Imhof 51

Landratsamt Oberallgäu  09.03.2023
SG 22 - Umwelt und Natur - 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG);
Antrag der Firma Allgäu Milch Käse eG auf wesentliche Änderung der 
Käserei auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 237, 237/2, 260 Gemarkung Kim-
ratshofen, Markt Altusried
Änderung der bestehenden Kälteanlagen, Errichtung und Betrieb einer 
zusätzlichen Ammoniakkälteanlage mit einem Fassungsvermögen von 
500 kg sowie Anbau an das bestehende Reifelager

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Allgäu Milch Käse eG, Landstr. 41, 87452 Altusried, bean-
tragte beim Landratsamt Oberallgäu die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Milchwerks auf dem 
Grundstück Fl.-Nrn. 237, 237/2, 260 Gemarkung Kimratshofen, Markt 
Altusried. Die geplante Änderung umfasst die Modernisierung der beste-
henden Kälteanlagen, die Errichtung und den Betrieb einer zusätzlichen 
Ammoniakkälteanlage mit einem Fassungsvermögen von 500 kg sowie 
einen Anbau an das bestehende Reifelager des Milchwerks. Das Land-
ratsamt Oberallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren durch. 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 7.29.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – war im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPV aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass für die Baumaßnahme im 
Bereich des Gewerbegebietes eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Hannes Linder Az.: SG 22.1-171/4-296-25 Li
 52
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Bekanntmachung der Stadt Sonthofen

Auf Grund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt 
geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474) i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über gewerbeaufsicht-
liche Zuständigkeiten vom 09. Dezember 2014 (GVBl. S. 555), zuletzt 
geändert durch § 1 der Verordnung vom 15. März 2022 (GVBl. S. 80), 
erlässt die Stadt Sonthofen folgende Verordnung:

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
anlässlich der Veranstaltung „Mobil ins Frühjahr, Ausstellung  
zur Mobilität und Gesundheit mit verkaufsoffenem Sonntag“  

am Sonntag, den 02.04.2023

Vom 08.03.2023

§ 1
Handelszweige

Die Leistungsgemeinschaft „Attraktive Stadt Sonthofen e.V. – ASS –“ 
veranstaltet am Sonntag, den 02.04.2023 einen Tag „Mobil ins Frühjahr, 
Ausstellung zur Mobilität und Gesundheit mit verkaufsoffenem Sonntag“. 
Auf Grund dieser überregionalen Veranstaltung können an diesem Tag in 
Sonthofen alle Verkaufsstellen des Einzelhandels offen gehalten werden.

§ 2
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 12.00 bis 17.00 Uhr.

§ 3
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst den in der Anlage (Lageplan) zu dieser 
Verordnung dargestellten Ortsbereich der Stadt Sonthofen.

§ 4
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer

Zum Schutz der Beschäftigten sind die Schutzvorschriften für Arbeit-
nehmer zu beachten. Dies sind insbesondere die Bestimmungen des  
§ 17 LadSchlG, des Arbeitszeitgesetzes des Manteltarifvertrages für die 
Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Mutterschutzgesetzes.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Wer gegen § 2 und § 4 dieser Verordnung verstößt, kann nach § 24 Laden-
schlussgesetz mit einer Geldbuße bis zu 500 € belegt werden.

§ 6
Gültigkeit

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und 
mit Ablauf des 02.04.2023 außer Kraft.

Sonthofen, 08.03.2023

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 54

Sonthofen, den 14. März 2023
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Bekanntmachung
der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

zur 1. Änderung und 1. Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Streichelzoo Burgberg“

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i. Allgäu hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 06.03.2023 den Entwurf zur 1. Änderung und 1. Erweite-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Streichelzoo Burgberg“ 
mit Begründung jeweils in der Fassung vom 09.02.2023 gebilligt und für 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
Gemäß § 13 BauGB wird die 1. Änderung und 1. Erweiterung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Streichelzoo Burgberg“ im sog. 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. Das Plangebiet liegt nordwestlich 
des Hauptortes Burgberg i. Allgäu und umfasst die Grundstücke mit den 
Fl.-Nrn. 1664 (Teilfläche) und 1665 (Teilfläche). Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Die Gemeinde hat im Jahre 2006 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Streichelzoo Burgberg“ als Satzung beschlossen. Die vorliegende Ände-
rung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dient 
nunmehr der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Umsetzung einer Betriebsleiterwohnung im Bestandsgebäude sowie von 
weiteren Parkplatzflächen in Richtung Süden. Hierfür ist eine Änderung 
und Erweiterung der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes erforderlich.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.02.2023 liegt in der 
Zeit vom 22.03.2023 bis 21.04.2023 im Rathaus der Gemeinde Burgberg 
i. Allgäu (Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i. Allgäu), Erdgeschoss, 
Bauamt, während der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus 

(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch   14.00 bis 17.00 Uhr
Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.)

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung 
in der Fassung vom 09.02.2023 unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden:

http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 

4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (per 
E-Mail: bauamt@burgberg.de), per Fax (08321/6722-22) oder posta-
lisch: Rathaus der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Grüntenstraße 2, 
 87545 Burgberg i. Allgäu) sowie mündlich abgegeben werden. Stellung-
nahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können gem. § 3 
Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Burgberg i. Allgäu, den 09.03.2023

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 53 


